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NACHRICHTENUND BERICHTE

AUS DEM AKADEMISCHEN AUSLANDS-
AMT

Als erste australische Studen¬
tin kam die DAAD-Stipendiatin
Ingrid Walsoe aus Sydney für 1
Jahr an die Gesamthochschule
Paderborn.
Walsoe (geboren am 12.2.1952
in Sydney) ist Studentin der Ger¬
manistik an der Macquarie Uni¬
versität, North Ryde, NSW, Au¬
stralien. Schwerpunkte ihres
Studiums an der GH Paderborn
werden unter der Anleitung von
Prof. Dr. Hartmut Steinecke die
Schriftsteller Büchner, Grabbe,
Lenz und das historische Drama
sein.

Zum SS 1975 werden ca. 145 aus¬
ländische Studenten aus den fol¬
genden Ländern an der GH Pader¬
born studieren:
Afghanistan, Algerien, Argen¬
tinien, Australien, Ägypten,
Belgien, Burundi, CSSR, Däne¬
mark, Finnland, Frankreich, Ga¬
bun, Ghana, Griechenland, Groß¬
britannien, Indien, Indonesien,
Italien, Israel, Iran, Jordanien,
Malaysia, Niederlande, Nigeria,
Österreich, Peru, Ruanda, Schweiz,
Singapur, Spanien, Syrien, Togo,
Türkei, Ungarn, USA, Vietnam und
staatenlose Ausländer.

AUS DEN FACHBEREICHEN

Als zweiten Beitrag unserer
Reihe "Die Fachbereiche stellen
sich vor" veröffentlichen wir
einen Arbeitsbericht des Fach¬
bereiches 2 - Erziehungswissen¬
schaften—Psychologie- Leibes¬
erziehung - der Gesamthochschule
Paderborn. Der Verfasser dieses
Aufsatzes, Prof. Dr. Johannes
Franz, ist Dozent der Erziehungs¬
wissenschaften am Fachbereich 2:

Der Fachbereich 2 an der Gesamt¬
hochschule Paderborn repräsentiert
mit den Fächern Erziehungswissen¬
schaft, Psychologie und Leibes¬
erziehung einen Studien- und For¬
schungsbereich, der sich - ver¬
einfachend ausgedrückt - mit dem
Menschen, seiner geistigen,
seelischen und körperlichen Ent¬
wicklung und den Möglichkeiten
ihrer Förderung befaßt.

Die Erziehungswis¬
senschaft stellt sich
dabei zunächst dar als
Fachstudium mit den Abschlüssen
- Lehramtsprüfung für das Unter¬

richtsfach "Pädagogik" in der
Sekundarstufe II

- Diplom-Pädagoge
- Promotion zum Dr. paed. (Dr.

phil.)
und als allgemeinverbindliches
erziehungswissenschaftliches
Grundstudium für alle Lehramts-
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Studiengänge (Primärstufe, Sekun¬
darstufen I u. II einschließlich
der berufsbildenden Schulen).

An den traditionellen Universi¬
täten ist die Fachbezeichnung
"Pädagogik" als geschichtlich ge¬
wordener und gegenwärtig noch bei¬
behaltener Ausdruck der Gesamt¬
disziplin üblich. Teilbereiche
der Erziehungswissenschaft, die
an der GH Paderborn vertreten

werden, sind
Allgemeine und systematische Pä¬
dagogik,
Pädagogische Anthropologie,
Geschichte der Pädagogik,
Allgemeine Didaktik und
Curriculumtheorie,
Schulpädagogik,
Unterrichtswissenschaft,
Berufspädagogik,
Erwachsenenbildung,
Sozialpädagogik,
Medienverbund/Mediendidaktik,
Bildungstechnologie.

Eine besondere Akzentuierung
erfährt die Erziehungswissen¬
schaft an unserer Gesamthoch¬
schule durch bestimmte Institute
des Forschungszentrums für ob¬
jektivierte Lehr- und Lernver¬
fahren (FEoLL).

Die Hauptaufgabe der Erziehungs¬
wissenschaft ist die Lehreraus-
und -Weiterbildung. Aus diesem
Grunde liegen auch die Schwer¬
punkte von Lehre und Forschung

zunächst in diesem Bereich.
Neben den Veranstaltungen, For¬
schungsarbeiten und Veröffent¬
lichungen der hauptamtlich Leh¬
renden drückt sich dies auch
in den Themen zu den wissen¬
schaftlichen Hausarbeiten im
Rahmen der ersten Staatsprüfung,
in den Arbeiten zum Diplom-Pä¬
dagogen und in den Dissertationen
zum Dr. paed. aus. Die Probleme
reichen von der Vorschulerziehung
über Fragen der Motivation und
der Methoden im Unterricht auch
zur Beurteilung und Integration
der Medien bis zur Analyse von
Komplexen aus der Arbeitswelt
und der Erwachsenenbildung.

Professoren der Erziehungswissen¬
schaft wirken in verschiedenen
wissenschaftlichen Gremien des
In- und Auslandes - teilweise in
verantwortlicher Position - mit.

Als besonderes Problem sehen die
Erziehungswissenschaftler die
Effektivität - oder auch Un-
effektivität - der Lehrveranstal¬
tungen an. Da alle Lehramtsstu¬
denten zu einem Drittel oder zu¬
mindest zu einem Viertel des ge¬
forderten Lehrdeputats diese Dis¬
ziplin studieren müssen, finden
selbst die Seminare, deren Größe
in der bekannten Kapazitätsbe¬
rechnung bei rund 25 Teilnehmern
liegen sollte, in überfüllten
Hörsälen statt.
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Die Psychologie
als mögliches Wahlfach des ge¬
sellschaftswissenschaftlichen
Grundstudiums (neben Philosophie,
Soziologie und Politologie) er¬
freut sich bei den Lehramtsstu¬
denten eines regen Interesses.
Im WS 73/74 haben 69,8 % aller
Prüfungskandidaten diese Dis¬
ziplin gewählt.

Ä Hier ertönt bereits der erste
Hilfeschrei, wenn man fest¬
stellen muß, daß die Psycho¬
logie lediglich durch eine H
4 - Stelle, eine H 3 - Stelle
und einen Akademischen Oberrat
vertreten wird. Man hofft,
daß eine seit langem vakante
Assistentenstelle demnächst be¬
setzt werden kann. Eine in die¬
sem Haushaltsjahr neu genehmigte
H 4 - Stelle soll als "Betriebs¬
psychologie" das allgemeine und
das spezifische Angebot verbes¬
sern helfen. Im besonderen ist
dabei an die Lehramtsstudien¬
gänge für berufsbildende Schulen
zu denken und an notwendige Ser¬
viceleistungen für die Wirt¬
schaftswissenschaften. An unserer
GH wird die Psychologie bisher
primär unter dem Aspekt der pä¬
dagogischen Psychologie und als
Ergänzung und Fundierung des Pä¬
dagogikstudiums angeboten. Die
tägliche Erfahrung in Schule und
Unterricht zeigt, daß ohne psycho¬
logische Kenntnisse die vielschich¬

tigen Probleme des sozialen Um¬
feldes nicht gemeistert werden
können.
Als besonderer Gesichtspunkt ist
zu erwähnen, daß die Psychologen
in zunehmendem Maße als Berater
für persönliche Schwierigkeiten
in Anspruch genommen werden.

Die Zuordnung der Leibes¬
erziehung zum Fachbe¬
reich 2 schafft die Voraus¬
setzungen für eine enge interdis¬
ziplinäre Zusammenarbeit zwischen
dem Sport und den zentralen Grund¬
wissenschaften. Die Isolierung
des Sports, wie sie zum Teil auch
heute noch an anderen Universi¬
täten besteht, ist hier über¬
wunden.
Durch die Einrichtung neuer Stu¬
diengänge wurden in den letzten
Semestern die Studienmöglichkei¬
ten erweitert. So kann an der GH
Paderborn Sport für das Lehramt
an der Grund- und Hauptschule,
der Realschule, am Gymnasium
(Zweitfach) und für das Lehramt
an berufsbildenden Schulen stu¬
diert werden. Die Einrichtung und
Weiterentwicklung der Studiengän¬
ge bringt folgende Aufgaben und
Probleme mit sich:
I.Sicherung und Ausweitung des

Lehrangebotes
2.Ausbau der sportwissenschaft¬

lichen Forschung
3.Schaffung der materiellen Vor¬

aussetzungen
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(Sportstätten, Unterrichts- und
Arbeitsräume)

Zu 1) Nach der Besetzung der noch
für 1975 erwarteten Stellen

sind vor allem die Voraussetzungen
für die didaktisch-methodische und
praktische Ausbildung verbessert.
Dagegen bereitet die Deckung und
Differenzierung des Lehrangebotes
im sportwissenschaftlichen Bereich
auch künftig Schwierigkeiten. Hier
ist eine Ausweitung des Stellen¬
planes dringend erforderlich.

Zu 2) Sportwissenschaftliche For¬
schung an der GH Paderborn

konzentriert sich vorrangig auf
sportpädagogische und sportdi¬
daktische Problemfelder. Zur Zeit
wird ein größeres Forschungspro¬
jekt erarbeitet, bei dem auf brei¬
ter Grundlage Möglichkeiten zur
Entwicklung und Stabilisierung
sportlicher Interessen und Nei¬
gungen untersucht werden. Die
Durchführung weiterer Forschungs¬
vorhaben wie "Sport und Soziali¬
sation" und "Curriculumprobleme
des Sportunterrichts an berufs¬
bildenden Schulen" ist geplant.

Zu 3) Der Minister für Wissen¬
schaft und Forschung hat

ein Sportstätten- und Raumpro¬
gramm genehmigt, mit dessen
Realisierung allerdings noch
nicht begonnen wurde. In seiner
Sitzung am 19. März 1975 verab¬
schiedete der Gründungssenat

eine Resolution, in der der so¬
fortige Beginn der Sportstätten¬
planung und -ausführung gefordert
wird.

Zur Zeit studieren etwa 300 Stu¬
denten in den verschiedenen Stu¬
diengängen das Fach Sport. Die

. Aufnahmekapazität wird künftig
nur noch sehr beschränkt sein.

Die Auswertung einer Fragebogen¬
aktion legte Prof. Dr. Werner
Röper, FHL, Dekan des Fachbe¬
reichs 9 - Landbau - der Ab¬
teilung Soest der Gesamthoch¬
schule Paderborn / vor. Befragt
wurden rund 850 •Ehemalige" des
Fachbereichs, die der'Busatia"
(Verband Ehemaliger des Fach¬
bereichs Landbau) angehören. Im
Mittelpunkt standen dabei Fragen
ihrer beruflichen Situation und
Probleme des Fachbereichs Land¬
bau. Die Fragebogen waren so
konzipiert, daß sie nicht nur
auf die Gewinnung statistischer
Daten hinzielten, sondern vor
allem Zielvorstellung und kon¬
krete Arbeitsunterlagen für die
Gestaltung der Lehrinhalte im FB
9 erbrachten. Finanziert wurde
diese Aktion von der Geschäfts¬
führung der "Susatia".

Anmerkung der Redaktion:
Da es aufgrund des Umfanges an
dieser Stelle nicht möglich ist,
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die einzelnen Ergebnisse dieser
Fragebogenaktion zu veröffentlichen,
geben wir Interessierten gerne die
Gelegenheit, in der Pressestelle
Einblick in die Auswertung zu neh¬
men.

Auf seiner Fachbereichsratssitzung
am 29. Januar 1975 hat der Fach¬
bereich 1 - Philosophie - Re¬
ligionswissenschaften - Gesell¬
schaftswissenschaften - der Gesamt¬
hochschule Paderborn folgende Re¬
solution beschlossen:

Am 28. 1. 1975 hat das Parlament
der jugoslawischen Teilrepublik
Serbien acht international be¬
kannte und angesehene Wissen¬
schaftler an der Philosophischen
Fakultät der Universität Bel¬
grad ihrer akademischen Ämter
entsetzt.

Es handelt sich um Gelehrte, die
maßgeblich an der Organisation
der weltbekannten Sommerschule
von Korcula beteiligt sind und
die an der theoretischen Zeit¬
schrift •Praxis',» die Ernst Bloch
als die beste unserer Zeit be¬
zeichnet, und die in serbo¬
kroatischer sowie französi¬
scher, englischer und deutscher
Sprache (internationale Ausgabe)
in Zagreb erscheint, führend und
verantwortlich mitarbeiten.

Die lange vorbereitete, Maßnahme
der serbischen Regierung wirft

den Hochschullehrern vor, ultra¬
radikal liberal eingestellt zu
sein, der nötigen Treue zu den
Grundsätzen der Revolution zu er¬
mangeln, die Partei des Bundes
der Kommunisten Jugoslawiens in
ihrem Führungsanspruch auf theore¬
tischem Gebiet angegriffen zu
haben, der freien wissenschaftli¬
chen Diskussion Vorrang vor re¬
volutionärer Disziplin gegeben
zu haben und dem jugoslawischen
Staat Tendenzen zu bürokratischer
Verkarstung analytisch nachzuwei¬
sen versucht zu haben.

Den jetzt mit Entziehung von
Ämtern und Lehrbefugnis abge¬
schlossenen Verfahren ist ein
mehrjähriger Widerstand seitens
der Selbstverwaltung der Univer¬
sitätsverwaltungen und Studenten
der Universitäten von Belgrad,
Zagreb und Laibach vorangegangen.
Erst nachdem das bisher gültige,
mit dem Prinzip der Selbstverwal¬
tung als der Grundlage des jugo¬
slawischen Staates übereinstimmen¬
den Hochschulgesetz geändert wor¬
den war (vergl. FAZ vom 22. 1. 75),
konnte das serbische Parlament die
Wissenschaftler "wegen Bedrohung
gesellschaftlicher Interessen"
maßregeln und dem Kultusministe¬
rium zur Verfügung stellen (dpa
28. 1. 75).

Die Gemaßregelten sind:
Mihailo Markovic - Miladin
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Zivoti6 - Svetozar Stojanovi6 -
Zaga Pesi6-Golubovi6 - Ljubomir
Tadi6 - NebojSa Popov - Micu-
novi6 - Indzi6.

Antrag:
Der Fachbereich 1 beschließt,
einen der Gemaßregelten zu einer
Gastprofessur für zwei Semester
für die Fächer Soziologie und
/ oder Philosophie einzuladen.

Begründung:
Die Angebotsmangellage der
Fächer, speziell des Fachs
Soziologie^ ist bekannt. Die
wissenschaftlichen Leistungen
der oben Genannten sind welt¬
weit bekannt; notfalls in den
Jahrgängen der Zeitschrift
"Praxis" belegt.
Einige der Betroffenen schrei¬
ben und sprechen perfekt deutsch.

Die Einladung zu einer Gast¬
professur würde der Gesamthoch¬
schule nützen, den Gemaßregelten
helfen, zumindest dem Eingela¬
denen die wissenschaftliche Lehr¬
tätigkeit erlauben, von der er
jetzt abgeschnitten worden ist.

AUS DEN KOMMISSIONEN

Aus der Forschungskommission

Die Forschungskommission hat un¬
ter dem neuen Vorsitzenden (Prof.
Dr. rer. pol. Buttler) ihre Ar¬
beit aufgenommen. Sie besteht im
übrigen in der bewährten Zu¬

sammensetzung (Prof. Dipl.-Ing.
Grüneberg, stud. paed. K. L.
Hesse, Prof. Dr. rer. nat.
Kettrup und Akad. Oberrat Dr.
phil. Sievert) weiter. Die Hoch¬
schullehrer und wiss. Mitarbei¬
ter der GH sind durch Rundschrei¬
ben auf die Arbeit und insbeson¬
dere die vorrangigen Aufgaben
der FK aufmerksam gemacht worden.
Die Forschungskommission hat
nach der VGrundO für die GH Pa¬
derborn die Aufgabe, alle Ange¬
legenheiten der Forschungsorga¬
nisation, soweit die Fachberei¬
che nicht zuständig sind, bera¬
tend vorzubereiten. Dies beinhal¬
tet nach dem Selbstverständnis
der Kommission die Förderung von
Einzelforschungsvorhaben, deren
fachliche und fachübergreifende
Koordination, insbesondere die
Festlegung von Forschungsschwer¬
punkten.
Zu den Hauptaufgaben der Kom¬
mission im Sommersemester gehören
die Intensivierung des Kontakts
mit den in der Forschung tätigen
Hochschulgruppen und mit for-
schungsfordernden Institutionen,
die weitere Behandlung der im
Vorjahr diskutierten Forschungs¬
schwerpunkte, die Forschungser¬
folgskontrolle und die Bearbei¬
tung und Ergänzung der Forschungs¬
umfrage. Es ist ferner vorge¬
sehen, zum Spätsommer einen ersten
Forschungsbericht zu verfassen.
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Um eine zügige Bearbeitung der
anstehenden Aufgaben zu gewähr¬
leisten, hat sich die Kommission
auf einen festen Tagungsrhythmus
geeinigt.
Uber einzelne Arbeitsergebnisse
hoffen wir bald berichten zu
können.

AUS DEM PERSONALRAT
PERSONALVERSAMMLUNG

Die diesjährige Personalver¬
sammlung findet am 11.4.1975,
9.00 Uhr in der Aula der Gesamt¬
hochschule Paderborn, Fürstenweg
17, statt.
Auf der vorläufigen Tagesordnung
stehen neben dem Rechenschafts¬
bericht des Personalrates ein
Referat des Rektors über die
Situation der GH Paderborn und
ein Referat des Kanzlers über
Stand und Entwicklung des Bauvor¬
habens am Pohlweg. In einer an¬
schließenden Diskussion sollen
grundsätzliche Fragen aus dem
Kreis der Mitarbeiter erörtert
werden.
WAHL DES PERSONALRATES
Da die Amtszeit des derzeitigen
Personalrates am 30. Juni 1975
endet, wird die Neuwahl voraus¬
sichtlich in der Zeit vom 23.
bis 25. Juni 1975 stattfinden.
Zur Durchführung der Personal¬
ratswahlen 1975 wurde folgender
Wahlvorstand berufen:

für die Gruppe der Angestellten:
Vorsitzende: Helga Tschackert
Ersatzmitglied: Regina Sonnenrein
für die Gruppe der Beamten:
Stellvertretender Vorsitzender:
Hans-Jürgen Ungrad
Ersatzmitglied: Franz-Ferdinand
Eusterholz
für die Gruppe der Arbeiter:
Alfons Brand
Ersatzmitglied: Pius Frank

AUS DEM SENAT

Am 27. 11. 1974 faßte der Grün¬
dungssenat der Gesamthochschule Pa¬
derborn auf seiner 58. Sitzung den
Beschluß über die Errichtung eines
Audiovisuellen Medien-Zentrums
(AVMZ)an der Gesamthochschule Pa¬
derborn als zentrale Einrichtung
und verabschiedete die Satzung des
AVMZ. Auf seiner 64. Sitzung am
5. März 1975 beschloß der Grün¬
dungssenat der GH Paderborn ein¬
stimmig, der Satzung für das
Rechenzentrum an der GH Paderborn
zuzustimmen.

Auf seiner 64. Sitzung am 5. März
1975 verabschiedete der Gründungs¬
senat der GH Paderborn folgende
Stellungnahme zum Entwurf des
Ministers für Wissenschaft und
Forschung, Johannes Rau, betr.
"Grundsätze zum Aufbau eines
Studienberatungssystems an den
Hochschulen des Landes Nordrhein-
Westfalen" :

I. Grundsätzliches zum Begriff
und zur Problematik von Studien¬
beratung
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Das Grundsatzpapier des MWF be¬
gründet ausführlich die Notwen¬
digkeit eines zentralen Stu¬
dienberatungssystems und ent¬
hält einen ausführlichen Auf¬
gabenkatalog. Es fehlen jedoch
Hinweise auf die Problematik
und theoretischen Diskussionen
über den Begriff "Beratung" und
wie sich demnach Studienberatung
zu verstehen hat. So sollte klar¬
gestellt werden, daß das Ver¬
ständnis von "Beratung" im Sinne
des Grundsatzpapiers nicht von
einem einseitig strukturierten
Kommunikationsschema ausgeht:
Dem (fast) alles wissenden Be¬
rater steht der Ratsuchende als
der Nichtwissende und Entschei¬
dungsabhängige gegenüber! Viel¬
mehr sollten Begriff und Sache
der "Beratung" verstanden und
erläutert werden als komplexer
Aktionszusammenhang möglichst '
weitreichender und differenzier¬
ter Information und Orientierung,
in dem das eigene Urteils- und
Entscheidungsvermögen des zu Be¬
ratenden (hinsichtlich des Bera¬
tungsgegenstandes) gerade ermög¬
licht und aufgebaut werden soll,
offenbare oder versteckte "Len¬
kung" aber ausgeschlossen blei¬
ben muß.

Beispiel:
Angesichts des möglichen Ziel¬
konfliktes der Studienberatung
zwischen personzentrierter Be¬

ratung (dem Ratsuchenden die
ihm gemäße Studien- und Be¬
ruf smöglichkeiten erschließen)
und studienplatz-/arbeitsmarkt-
orientierter Beratung (den Ge¬
gebenheiten und Prioritätsset¬
zungen der "Gesellschaft" folgen
müssen) wird offenbar, daß Stu¬
dienberatung nur dann unseren de¬
mokratischen Normen entspricht,
wenn der genannte Konflikt eben •
nicht durch (manipulative) "Len¬
kung", sondern durch die ermög¬
lichte Eigenentscheidung des Be¬
ratenen bewältigt wird: Der Be¬
ratene muß im gegebenen Fall
(durch den kommunikativen Diskurs
mit dem Berater) in den Stand
gesetzt werden, den Gegensatz
zwischen Eigeninteresse und Ge¬
sellschaftserfordernis selbst zu
ermitteln.

II. Zum Aufgabenkatalog der Stu¬
dienberatung
1. Das Grundsatzpapier unter¬

scheidet zwischen der
a) allgemeinen Studienberatung

(2.111)
b) der Studienfachberatung (2.112)
c) und der psychologischen Bera¬

tung (2.113)

2. Die Aufgabenbereiche zu a) und
b) sind ausführlich darge¬
stellt und dürften kaum um¬
stritten sein. Bemerkenswert
ist besonders, daß das Grund¬
satzpapier bei der Studienfach¬
beratung den Vorrang der Fach¬
bereiche betont. Zu begrüßen
ist auch die geforderte Be¬
nennung einer Kontaktperson
in jedem Fachbereich, die den
notwendigen Informations- und
Kommunikationsfluß zwischen
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Fachbereich und zentraler Studien¬
beratung sichern soll.

In diesem Zusammenhang sollte in
die Grundsätze auch die Forde¬
rung aufgenommen werden, daß nicht
nur (wie im Grundsatzpapier be¬
reits ausgesprochen) eine optimale
Information der zentralen Stu¬
dienberatungsstelle durch die
Fachbereiche sicherzustellen ist,
sondern daß auch umgekehrt die Stu
dienberatungsstelle eine optimale
Information der Fachbereiche^ z. B.
via Kontaktperson sicherstellen
muß. Erfahrungen in der Fachbera¬
tung an der Gesamthochschule Pa¬
derborn zeigen, daß Fach- und
Allgemeinberatung eng zusammen¬
hängen, daß aber wichtige bera¬
tungsrelevante zentral verfügbare
Informationen oft zu spät und /
oder nicht ausreichend in die
Fachbereiche gegeben werden.

-

Insgesamt muß sichergestellt
werden, daß der eigentliche
Lehrkörper mit den Problemen
ratsuchender Studenten vielfältig
vertraut gemacht wird und ver¬
traut bleibt, und daß sich Stu¬
dienberatung nicht isoliert vom
Lehrbetrieb vollzieht.

3.
Die psychologische Beratung soll
nach dem Grundsatzpapier den Be¬
reich der Eignungsdiagnostik und
die individual-psychologische Be¬

ratung bei persönlichen Schwie¬
rigkeiten umfassen. Von der
psychologischen Beratung zu
trennen und damit von der Stu¬
dienberatung nicht anzuwenden,
ist nach der Auffassung des Mi¬
nisters für Wissenschaft und
Forschung die therapeutische und
psychiatrische Behandlung und Be¬
ratung. Studenten mit psychischen
Störungen sollen den dafür im
Rahmen der allgemeinen Gesund¬
heitsfürsorge zuständigen Stellen
zugeführt werden.
Es ist zu diskutieren, ob die vor
genommene Begrenzung sachlich
vertretbar ist.
Gegen eine Ausdehnung der Zu¬
ständigkeiten auf eine therapeu¬
tische oder gar psychiatrische
Behandlung spricht:
- Es könnte zu Konflikten mit

der allgemeinen Gesundheits¬
politik, mit dem Krankenkassen-

1 )recht etc. kommen. '

Für eine Ausdehnung der Zustän¬
digkeiten zumindest auf thera¬
peutischem Gebiet könnten fol¬
gende Argumente sprechen:

- Die im Rahmen der allgemeinen
Gesundheitsfürsorge angebotene
therapeutische und psychia¬
trische Hilfe ist für die Be¬
völkerung völlig unzureichend.
Wartezeiten bis zu 2 Jahren
sind keine Seltenheit, eine
Zeit, die für Studenten eine
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studienwirksame Behandlung
faktisch ausschließt.

- Die Zahl der therapie-be-
dürftigen Studenten ist be¬
sonders hoch.

- Zweifellos dürfte ferner
sein, daß eine Therapie um
so schneller und wirkungs¬
voller ist, wenn sie mög¬
lichst nahe zum sozialen Um¬
feld des Probanten arbeiten
kann. Zu denken wäre an die
Behandlung von Arbeitsstö¬
rungen neurotischer Art,
Prüfungsphobien etc., die
von einer in der Hochschule
angesiedelten Institution
besser erfaßt und behandelt
werden könnten.

Aus der Gegenüberstellung der
aufgeführten Argumente ergibt
sich, daß zum Aufgabenbereich
der Studienberatung in einem
freilich begrenzten Umfang auch
die therapeutische Behandlung
psychischer/neurotischer Probleme
gehören sollte. Anzubieten wären
z. B.
Kurztherapieformen, Arbeits¬
therapie, Verhaltenstherapie,
Gruppentherapie.

Dabei sollte die Frage geklärt
werden, wieweit die in der Stu¬
dienberatung tätigen ausgebil¬
deten Psychologen, ohne bereits
voll ausgebildete Therapeuten

oder Psychiater sein zu müssen,
einfachere Aufgaben therapeuti¬
scher Einwirkung wahrnehmen
können bzw. u. U. durch Fort¬
bildungskurse entsprechend ge¬
schult werden könnten.

Die Behandlung schwerer Stö¬
rungen (psychosomatische und
psychotische Probleme) müßten
dagegen dem allgemeinen Ge¬
sundheitsdienst überlassen
werden.

Die hier vorgeschlagene Aufgaben¬
verteilung entspricht den Re¬
gelungen des Modells eines inte¬
grierten Studienberatungssystems,
das von der Technischen Hochschule

2)Darmstadt entwickelt wurde. '

III. Auswertung und Rückmeldung

Das Grundsatzpapier zählt zu
den Aufgaben der zentralen Stu¬
dienberatungsstellen u. a. die
Auswertung und Rückmeldung der
bei der Beratung gewonnenen Er¬
fahrungen und Erkenntnisse an
die für Studium und Lehre zu¬
ständigen Stellen der Hochschule
(S. 18).

Einer gezielten Auswertung der
Probleme, die der Studienbe¬
ratung vorgetragen werden, sollte
ein besonderer Wert zuerkannt
werden. Bislang dringt der In¬
halt von Einzelberatungen kaum

o
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an die Öffentlichkeit, die Bera¬
tungsprobleme werden kaum syste¬
matisiert und auf ihre Hinter¬
gründe untersucht.

Es ist Sache der von der Hoch¬
schule zu beschließenden Satzung
(vgl. S. 17), eine gezielte Aus¬
wertung und Rückmeldung der Er¬
gebnisse und Erfahrungen sicher¬
zustellen.

IV. Vor- und Weiterbildung der Be¬
rater

Das Grundsatzpapier fordert für
die hauptberuflichen Studienbe¬
rater als Vorbildung ein abge¬
schlossenes Hochschulstudium und
zusätzlich eine mindestens 3 jäh¬
rige Berufserfahrung innerhalb
oder außerhalb der Hochschule.

Es ist zu diskutieren, ob nicht
das geforderte Hochschulstudium
näher zu konkretisieren ist.

Zweifellos können Absolventen
aller Studienrichtungen im an¬
gegebenen Sinn Studienberatung
und Studienfachberatung betrei¬
ben. Ein breites Spektrum von
verschiedenen Disziplinen sichert
der zentralen Studienberatung ein
hohes Maß an Fachwissen und schützt
vor Einseitigkeiten in der Bera¬
tungspraxis.

Andererseits ist nicht zu über¬
sehen, daß die Tätigkeit in der
Studienberatung - wie jede Bera¬
tertätigkeit - vor allem pädago¬
gisch-psychologisch akzentuiert

ist; zu beachten ist auch, daß
das Bildungs- und Beschäftigungs¬
system, über das informiert wer¬
den und das durchschaubar gemacht
werden soll, zunächst Gegenstand
der Sozialwissenschaften ist.

Zu überlegen wäre, ob nicht ein
spezielles Kontakt-Studium für
angehende Studienberater einge¬
richtet werden sollte, in dem
diese sich vor Beginn und zu An¬
fang ihrer Tätigkeit mit psycho¬
logischer Gesprächsführung, Grup¬
pendynamik, Problemen des Bil¬
dungs- und Beschäftigungssystems
etc. beschäftigen könnten.

V. Die Organisationsform der
zentralen Studienberatungsstelle

Die Studienberatungsstellen
sollten nach dem Grundsatz¬
papier (S. 17) als zentrale
Einrichtungen (§ 37 HSchG) mit
dem Charakter einer Betriebs¬
einheit errichtet werden. (Der
Regierungsentwurf zur Änderung
des Hochschulgesetzes und des
Gesamthochschulentwicklungs¬
gesetzes von NW unterscheidet
in § 37 bei den zentralen Ein¬
richtungen zwischen wissen¬
schaftlichen Einrichtungen und
Betriebseinheiten). Die Stellung
der zentralen Studienberatungs¬
stelle muß durch Satzung der Hoch'
schule festgelegt werden.

Widersprüchlich sind die Aussagen
zur Frage, wer den Leiter der
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zentralen Studienberatungsstelle
zu bestellen hat und wem er zu¬
geordnet ist - dem Senat oder
dem Rektorat. Während das Grund¬
satzpapier sagt, daß der Leiter
vom Senat zu bestellen ist,
schreibt der Regierungsentwurf
in § 37 Abs. 4 für die Betriebs¬
einheit vor, daß die Bestellung
des Leiters nur der Zustimmung
des Senats bedarf und daß Ver¬
waltung und Leitung der zentra¬
len Einrichtung, die Betriebs¬
einheit ist, der Hochschulpräsi¬
dent oder das Rektorat regelt.
Der Gründungssenat der Gesamt¬
hochschule Paderborn stellt an¬
gesichts der genannten Wider¬
sprüche ausdrücklich fest, daß
er die Bestellung des Leiters
durch den Senat für richtig
hält. Darüber hinaus ist er
der Auffassung, daß eine mög¬
lichst direkte Zuordnung der
zentralen Studienberatungs¬
stelle zum Senat zu fordern und
eine Senatsunterkommission "Stu¬
dienberatung" - parallel zur
"Bibliothekskommission" - zu
institutionalisieren ist.

VI. Zusammenfassung

Der Senat begrüßt und bejaht
die im Grundsatzpapier darge¬
legte Konzeption eines umfassen¬
den Studienberatungssystems und
hält das Grundsatzpapier für
eine brauchbare Richtschnur

für die Einrichtung eines
funktionsgerechten Systems.
Er begrüßt ferner, daß die
Zusammenarbeit mit anderen Be¬
ratungsdiensten nachdrücklich
beabsichtigt wird, und daß dem¬
entsprechend die Bildung über¬
greifender Beratungseinheiten
einschließlich notwendiger ver¬
traglicher Regelungen in die
Wege geleitet werden soll.^

Der Senat fragt jedoch auch, ob
es richtig ist, schon jetzt Struk¬
tur- und Aufgabenbereiche der
zentralen Studienberatungsstellen
verbindlich und endgültig festzu¬
schreiben.

1) vgl. die Antwort von Minister
Rau auf die Mündliche Anfrage
330 des Abgeordneten Dr.
Pohl (CDU)

2) vgl. Studienberatung als Ver¬
such, in: Die Hochschule
Berichte, Informationen und
Meinungen aus der Technischen
Hochschule Darmstadt, Nr. 27,
1973

3) vgl. Hochschulmagazin NW 4/74,
S. 2

Am 30. Jan. 1975 übersandte der
Minister für Wissenschaft und
Forschung des Landes Nordrhein-
Westfalen den wissenschaftlichen
Hochschulen einschließlich Ge¬
samthochschulen einen Erlaßent¬
wurf zur Lehrtätigkeit von Aka¬
demischen Räten und Akademischen
Oberräten mit der Bitte um Stel¬
lungnahme .
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Der Gründungssenat der Gesamthoch¬
schule Paderborn diskutierte die¬
sen Entwurf auf seiner 65. Sitzung
am 19. März 1975 und beschloß ein¬
stimmig die folgende Stellungnahme:

Der Gründungssenat begrüßt die in
dem Anschreiben zu dem Erlaßent¬
wurf ausgesprochene Anerkennung
der Tatsache, daß Akademischen
Räten und Akademischen Oberräten

^ zu erheblichem Umfange in der
Lehre tätig sind und selbstän¬
dig Lehraufgaben in Form von Se¬
minaren, Übungen und Vorlesungen
wahrnehmen.

Der Gründungssenat wendet sich
gegen die schematische Eintei¬
lung der Gruppe der Akademischen
Räte in zwei Gruppen

a) die Gruppe der Akad. Räte mit
überwiegenden Lehraufgaben
und

~ b) die Gruppe der Akad. Räte
mit Kustodenfunktion.

Er weist demgegenüber darauf hin,
daß die kompetente Wahrnehmung
der Hochschulaufgaben in For¬
schung und Lehre den flexiblen
Einsatz der Hochschullehrer und
wissenschaftlichen Mitarbeiter ,
insbesondere der Akad. Räte er¬
fordert.

Nach Auffassung des Gründungs¬
senats müssen die dienstlichen
Verpflichtungen unter Berücksich¬
tigung der Notwendigkeiten der

Aufgabenstellung des Faches bzw.
Fachbereiches festgelegt werden.
Diese Feststellung sollte nach
Auffassung des GründungsSenats
mit der Einweisungsverfügung
geschehen. In dieser Einwei¬
sungsverfügung sollte der Auf¬
gabenbereich des Akad. Rates in
den Bereichen Lehre, Hochschul¬
selbstverwaltung (Studienberatung
usw.), Wissenschaftsverwaltung
und Forschung qualitativ und
quantitativ umschrieben sein.

Der Gründungssenat hält die im
Anschreiben zum Begleiterlaß
vorgenommene Modellrechnung über¬
dies für anf-echtbar. Selbst dann,
wenn man sich die Berechnungs¬
modalitäten der KapVO zu eigen
macht, wäre folgendes zu berück¬
sichtigen: In Anbetracht der heu¬
tigen Situation würde 1/3 der
Gesamtarbeitszeit allein für die
qualifizierende Mitwirkung in der
akademischen Selbstverwaltung, für
wissenschaftliche Weiterbildung,
für Studienberatung, Sprechstun¬
den- und Prüfungstätigkeit benö¬
tigt werden. Hieraus ergibt sich
bei einem Vor- und Nachbereitungs¬
faktor 3 als zumutbare Lehrbe¬
lastung für einen ausschließlich
in der Lehre tätigen Akademischen
Rat die Zahl von maximal 10 SWS.
Werden dem Akademischen Rat im
Rahmen der Einweisungsverfügung
weitere Aufgaben in der Wissen-
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Schaftsverwaltung (z. B. Mitwir¬
kung bei Institutsverwaltung,
Aufbau und / oder Leitung von
natur- oder ingenieurwissen¬
schaftlichen Praktika) übertra¬
gen, so ist seine Lehrverpflich¬
tung entsprechend herabzusetzen.

Im übrigen vertritt der Grün¬
dungssenat mit Nachdruck die
Auffassung, daß eine schemati¬
sche Anwendung der Arbeitszeit¬
regelung des öffentlichen Dienstes
auf eine Hochschultätigkeit in
Lehre und Forschung nicht sach¬
gerecht ist. Der Gründungssenat
weist mit allem Nachdruck darauf
hin, daß Hochschullehrer und wis¬
senschaftliche Mitarbeiter, ins¬
besondere die Akad. Räte, we¬
sentlich mehr als 40 Arbeits¬
stunden in der Woche ableisten.
Eine solche Handhabung der Ar¬
beitszeitregelung ist daher nicht
geeignet, den Willen zu freiwilli¬
ger Mehrleistung zu fördern. Gera¬
de die derzeitigen Engpässe im
Ausbildungssystem und auch die
Aufbausituation der Gesamthoch¬
schule Paderborn erzwingen von
allen Beteiligten flexibles und
unmittelbares Eingehen auf die
vorhandenen Erfordernisse. Der
Gründungssenat fordert daher,
im § 1 der Verordnung über die
Arbeitszeit der Beamten im Lande
Nordrhein-Westfalen (vom 20.2.
1962 , Fassung 8.12.1970) den
Geltungsbereich auch auf wissen¬

schaftliche Mitarbeiter auszu¬
dehnen.

Der Rat der wissenschaftlichen
Mitarbeiter der Gesamthochschule
hat zu diesem Themenkomplex fol¬
gende Stellungnahme abgegeben:

"Unsere Bedenken betreffen erstens
Ihre Absicht, die wissenschaftliche
Lehrtätigkeit von Akademischen
Räten/Oberräten zwar einerseits
anzuerkennen - sofern eine ent¬
sprechende Zuweisung vorliegt
oder nunmehr aufgrund des Er¬
lasses nachträglich vorgenommen
wird -, zugleich aber diese
selbständige Wahrnehmung von Lehr¬
aufgaben in den allgemeinen Rah¬
men der Arbeitszeitregelung des
öffentlichen Dienstes nach § 78
LBG zu stellen.

Diese Lösung erscheint uns unge¬
rechtfertigt und unpraktikabel.
Die Akademischen Räte/Oberräte
wären damit die einzige Gruppe
von Lehrenden an wissenschaft¬
lichen Hochschulen sowie auch von
Lehrenden aller Schulstufen außer¬
halb der wissenschaftlichen Hoch¬
schulen, die nicht von der Ar-
beitszeitregelung nach § 78 LBG
ausgenommen wären, ohne daS eine
Begründung hierfür ersichtlich
ist.
Wissenschaftliche Lehre und For¬
schung erfordert ein besonderes
Maß und eine besondere Art der
Vorbereitung, deren Realisierung
unter den derzeitigen Bedingungen
an den wissenschaftlichen Hoch¬
schulen nur in beschränktem Maße
innerhalb der Arbeitszeit, wie sie
§ 78 LBG sowie die daran sich an¬
schließenden Regelungen über die
Dienstzeiten von Dienststellen
vorsehen, durchgeführt werden kön¬
nen. Zu einer solchen Vorberei¬
tung gehört auch die Arbeit in
auswärtigen Bibliotheken, Archiven
die Teilnahme an Wissenschaft-'
liehen Kongressen, Fachtagungen
und Arbeitstreffen, die Vor- und
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Nachbereitung von Feldstudien/
Explorationen in der Landschaft,
in anderen Praxisfeldern wie
Schulen, Betrieben, öffentlichen
Institutionen sowie einschließ¬
lich die Kooperation mit anderen
wissenschaftlichen Institutionen.
Beweisen die vorstehenden Argu¬
mente u. E., daß die Anwendung
der Arbeitszeitregelung auf die
Akademischen Räte/Oberräte unge¬
rechtfertigt ist, so gibt es
darüber hinaus Argumente, die
sie als unpraktikabel und nicht
vereinbar mit der organisatori¬
schen Praxis einer wissenschaft¬

lichen Hochschule ausweisen. Eine
.onsequente Einhaltung der Ar¬

beitszeitregelung für diese Grup¬
pe von Lehrenden würde bedeuten,
daß auf sie auch die üblichen
DienstStundenzeiten Anwendung
finden müßten, denn wie sonst
ließe sich eine Einhaltung der
Arbeitszeit kontrollieren. Eine
solche einheitliche Dienstzeit
- etwa von 7.30 bis 16.00 Uhr -
für die Gruppe der Akademischen
Räte/Oberräte erscheint ange¬
sichts der Praxis, daß Lehrver¬
anstaltungen bis in den Abend
hinein stattfinden, Sprechstun¬
den, Prüfungen und dienstliche
Besprechungen nicht immer in
diesem Zeitraum stattfinden

können und die oben genannten
.orbereitungstätigkeiten mit
einer bürokratischen Dienst¬
zeitregelung z. T. überhaupt
nicht vereinbar sind, völlig un¬
praktikabel.
Angesichts dieser Argumente
schlagen wir vor, dieses Problem
für die überwiegend in der Lehre
tätigen Akademischen Räte/Ober¬
räte unter Anwendung von § 78
Abs. 3 LBG und in Anlehnung an
§ 200 Abs. 1 LBG entsprechend
der Praxis bei anderen Lehren¬
den innerhalb und außerhalb der
wissenschaftlichen Hochschulen zu
regeln.

Der Gründungssenat wendet sich
ferner entschieden dagegen, daß
künftig beabsichtigt ist, die

Lehrvergütung des Akad. Rates/
Oberrates in voller Höhe nicht
mehr bei einer Lehrtätigkeit von
6 Semesterwochenstunden, sondern
nur noch bei einer solchen von
12 SWSt zu zahlen. Er weist
mit Nachdruck darauf hin, daß
dies insbesondere eine Benach¬
teiligung der Akad.... Räte/Ober¬
räte mit Aufgaben im Bereich der
Wissenschaftsverwaltung bedeu¬
tet, und fordert zur Besitzstands¬
wahrung die Beibehaltung der .
jetzigen Regelung der Lehrver¬
gütung .

Gegen die beabsichtigte Inkraft¬
setzung des Erlaßentwurfs zum
Sommersemester 1975 wendet sich
der Gründungssenat mit allem
Nachdruck.

Selbst wenn man die differenzier¬
ten Regelungen dieser Stellung¬
nahme unterstellt, sind die er¬
forderlichen nachträglichen
quantitativen Festlegungen der
Lehrverpflichtungen in Verträgen
- geschweige denn Änderungen des
beschlossenen Lehrangebots - nicht
in Wochenfrist bis zum Beginn des
Sommersemesters zu bewältigen.

AUS DEM STUDENTJ^Nw^KK

Der Geschäftsführer des btudenten-
werks Paderborn, Rudolf Pörtner,
nimmt in dem folgen erl 3itrag Stel¬
lung zum Problem und zu Fragen der
Bewirtschaftung von Mensen:
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Das Subventionssystem
Einer der wichtigsten Arbeits¬
bereiche des Studentenwerkes
Paderborn sind die Mensen. Das
Studentenwerk hat zum 1 . 3. 75
die Bewirtschaftung der Mensa
am Fürstenweg übernommen; zum
1.4.75 folgen die Mensen am Pohl¬
weg und in Höxter, zum 1.5.75
höchstwahrscheinlich die Mensa
in Meschede. Außerdem hat sich
das Studentenwerk Paderborn an
das Wissenschaftministerium in
Düsseldorf gewandt und vorge¬
schlagen, auch für die Abtei¬
lung Soest der GH eine Mensa
einzurichten.

Von den rund 50 Mitarbeitern, die
das Studentenwerk Paderborn in
Kürze in den verschiedenen Ar¬
beitsbereichen beschäftigen
wird, sind 28, d. h. mehr als
die Hälfte im Bereich Mensen be¬
schäftigt. Die Personalkosten für
diese Mitarbeiter (1975 rund
572.000 DM) trägt ebenso wie die
übrigen Herstellungskosten (Ener¬
gie, Reinigung, Gebühren usw.)
das Land. Der Student zahlt mit
dem Essenspreis den Warenein¬
satz des Essens. Mit anderen Wor¬
ten: ein Mittagessen im Preis von
1,80 DM hat einen Warenwert von
1,80 DM + 10 %. Die Herstellungs¬
kosten für ein Essen im Waren¬
wert von 1,80 DM liegen bei etwa
3,50 DM, so daß der kostendecken¬
de Preis über 5,— DM läge. Da¬

bei ist allerdings zu berück¬
sichtigen, daß die Mensen in
Paderborn wegen der relativ
niedrigen Essen-zahlen im Ver¬
gleich zu Großmensen eine un¬
günstige Kostenstruktur aufwei¬
sen.

Die seit mehr als zehn Jahren in
NW geltende Formel Essenpreise =
Wareneinsatz ist zwar bisweilen
kritisiert worden; man hat eine
Subventionierung des Warenein¬
satzes durch das Land verlangt.
Im ganzen hat sich diese Regel
aber als praktikable Richtschnur
bewährt: die immens gestiegenen
Personalkosten im Mensenbereich
konnten sich auf die Geldbeutel
der Studenten nicht auswirken.
Aus diesem Grund stellen - trotz
gestiegener Lebensmittelpreise -
die Mensen der Studentenwerke
neben den Studentenwohnheimen
auch heute noch den wichtigsten
Bereich der indirekten Studenten¬
förderung dar; ohne die relativ
günstigen Essenpreise in den Men¬
sen wäre die Differenz zwischen
dem Bedarfssatz des BAföG und dem
tatsächlichen Bedarf noch weitaus
größer als sie ohnehin schon ist;
der Staat müßte für die direkte
Förderung durch das BAföG weit
mehr Mittel aufwenden als für
die Subventionierung der Mensen.

Kalte Speisen, Getränke
Der oben skizzierte Subventions¬
grundsatz "Preise = Ware; Her-
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Stellung durch das Land" gilt
nur für das warme Mensaessen.
Die angebotenen kalten Speisen
und Getränke müssen insofern
kostendeckend kalkuliert wer¬
den, als bei der Preisfest¬
setzung auch Herstellungs¬
kosten zu berücksichtigen sind.
So erklärt sich, daß ein be¬
legtes Brötchen mit -,60 DM
"teuer" ist und ein Essen im

~.edeck I mit 1,20 DM "billig"
ist.

Essensangebot
Das Studentenwerk versucht -
im Rahmen seiner Möglichkei¬
ten - in den Mensen ein
schmackhaftes und qualitativ
wie quantitativ ausreichendes
Essen anzubieten. Mit unserem
Angebot wollen wir den Wün¬
schen der Studenten und der
Bediensteten möglichst nahe¬

kommen.
Wenn Sie mit irgend etwas nicht
zufrieden sind oder Anregungen
geben wollen, wenden Sie sich
bitte an die verantwortlichen
Köche in unseren Mensen oder
die Verwaltung unser Wirtschafts¬
betriebe (Greiteler Gärten 2,
Tel. 57271).

AUS DER VERWALTUNG
AMTLICHE_MITTEILUNGEN

Folgende Ausgaben der "Amtlichen
Mitteilungen" der Gesamthochschule

Paderborn sind erschienen:

Nr. 3/1975
Vorläufige Studienrichtung für
das Studium der beruflichen Fach¬
richtung Elektrotechnik mit den
speziellen Fachgebieten Energie¬
technik und Nachrichtentechnik
als Erstem Fach
vom 28. 1. 1975

Nr. 4/1975
Vorläufige Studienordnung für das
integrierte Studium der Wirt¬
schaftswissenschaften vom 10.
2. 1975

Nr. 5/1975
Vorläufige Prüfungsordnung für das
integrierte Studium der Wirt¬
schaftswissenschaften vom 10.
2. 1975

Nr. 6/1975
Vorläufige Prüfungsordnung für den
integrierten Studiengang Maschi¬
nenbau an der Gesamthochschule
Paderborn vom 6. 3. 1975

Termine für das WS 75/76

Einschreibungsfrist für nicht dem
ZVS-Verfahren unterliegende Stu¬
diengänge :
22. 9. bis 10. 10. 1975

Rückmeidefrist:
16. 6. bis h. 7. 1975

Nachfrist bei Zahlung einer Ver¬
waltungsgebühr :
7. 7. bis 11. 7. 1975
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Änderung der Belegfrist für das
SS 75
16. 6. bis 4. 7. 1975

Nachfrist
7. 7. bis 11. 7. 1975

KOOPERATIONERSTREBT

Eine enge Kooperation strebt die
Gesamthochschule Paderborn mit
der Musikhochschule Westfalen-
Lippe in Detmold in den Fächern
Musik und Musikwissenschaft an.
Die Notwendigkeit dazu ergibt sich
aus der Tatsache, daß an beiden
Hochschulen Studiengänge einge¬
richtet sind, deren weiterer Aus¬
bau nur auf der Basis der gegen¬
seitigen Nutzung von Studien- und
Abschlußmöglichkeiten gewährlei¬
stet ist.
Die Ausgangssituation ist fol-' •
gende:
Im Fachbereich 4 der Gesamthoch¬
schule Paderborn existiert eine
Studieneinheit "Musik" mit Ab¬
schlußmöglichkeiten für die Be¬
ruf squalifikationen:
1) als Unterrichtsfach für das

Lehramt an Grund- und Haupt¬
schulen

2) als Unterrichtsfach für das Lehr¬
amt an Realschulen

3) als Zweitfach für das Lehr¬
amt an Gymnasien

4) als nichtberufsbezogenes Fach
für das Lehramt an Berufs¬
schulen

(jeweils 40 Semesterwochenstunden

Der in Verbindung mit dem Fach
"Musik" sinnvolle, in Teilge¬
bieten i-dentische Studiengang
"Musikwissenschaft" als Erst¬
oder Zweitfach für das Lehramt
am Gymnasium kann in Paderborn
bisher nicht studiert werden, da
ein entsprechendes spezifisch
musikwissenschaftliches Lehran¬
gebot fehlt.

Im Gegensatz dazu existiert an
der Musikhochschule Westfalen-
Lippe ein Studiengang "Musik¬
wissenschaft" für das Staats-
examens-Zweitfach in Verbindung
mit "Musik" als erstem Fach für
das Lehramt am Gymnasium. Die
Konzeption dieses Studienganges
ist identisch mit dem Grundstu¬
dium (1. - 4. Semester) der Musik¬
wissenschaft an den entsprechen¬
den Universitätsinstituten.

Außerdem bildet die Ausbildung
im Fach "Musikwissenschaft"
einen wesentlichen Teil der in
Detmold eingerichteten Studien¬
gänge wissenschaftlich- päda¬
gogischer, wissenschaftlich- prak¬
tischer und wissenschaftlich¬
technischer Art, die auch ihren
Eingangsvoraussetzungen nach
(Hochschulreife) denen anderer
wissenschaftlicher Studiengänge
entsprechen.
Nach dem gegenwärtigen Stand ist
jedoch weder das Studium •
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der Musikwissenschaft als Staats-
examens-Erstfach noch die Wei¬
terführung der oben genannten
Studiengänge bis zum Erwerb aka¬
demischer Grade (M.A., Dr. phil.)
möglich, da

1) weder an der Universität
Bielefeld noch an der GH
Paderborn musikwissenschaft¬
liche Studienmöglichkeiten
bestehen

2) in Detmold, wo sie bestehen,
sowohl die enge Verbindung
zu anderen geisteswissen¬
schaftlichen Fächern als
auch

3) die Berechtigung zur Ver¬
leihung akademischer Grade
fehlen.

Durch eine Kooperation ließen
sich im folgenden Studienmög¬
lichkeiten neu erschließen:

1) Lehramtsstudiengänge mit
Abschluß durch Staatsprü¬
fung, und zwar als Erst- und
Zweitfach für das Lehramt
am Gymnasium

2) Fachwissenschaftliche Stu¬
diengänge mit Abschluß durch
Hochschulprüfungen zum M.A.
oder zum Dr. phil. Daneben
könnte das Fach "Musikwis¬
senschaft" auch von Stu¬
dierenden anderer wissen¬
schaftlicher Hauptfächer als
Begleit- oder Nebenfach bei
Magisterprüfung oder Pro¬

motion gewählt werden.
Eine Kooperation zwischen der Ge¬
samthochschule Paderborn und der
Musikhochschule Westfalen-Lippe
könnte die Empfehlungen reali¬
sieren, die der Gesetzgeber in
§32, 1 - k GHEG als Ziel der
Zusammenarbeit der Hochschulen
untereinander bestimmt. Sie wäre
geeignet:

1) in einem kleinen, überschau¬
baren Ausbildungssektor eine
effektivere Ausnutzung der
Kapazitäten zu gewährleisten
und damit die Zahl der Stu¬
dienplätze in einem Bereich
der Lehrerausbildung zu er¬
höhen, in dem nach wie vor
eine Bedarfslücke zu schließen
ist,

2) das Studium qualitativ zu ver¬
bessern, indem einerseits eine
größere Vielfalt von Lehrver¬
anstaltungen einer größeren
Zahl von Studenten zugänglich
gemacht, andererseits begab¬
ten Studenten der Anreiz und
die Möglichkeit zu einem ver¬
tiefenden Studium gebotenwerden

3) im Raum Ostwestfalen-Lippe
Studiengänge und Abschluß¬
möglichkeiten zu schaffen,
die hier - im Gegensatz zu
den Ballungsgebieten im Westen
des Landes - bisher nicht an¬
geboten werden konnten.

Der Antrag auf Genehmigung dieser
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Kooperation liegt dem Ministerium
für Wissenschaft und Forschung des
Landes NW vor. Eine Entscheidung
steht allerdings noch aus.
PADERBORNER HOCHSCHULWOCHE

Am 20. 3. 1975 fand die Eröffnung
der " Paderborner Hochschulwoche
1975" statt. Nach den Grußworten
von Prof. Dr. Broder CarStensen,
dem Gründungsrektor der GH Pa¬
derborn und Vorsitzenden des Ar¬
beitskreises "Paderborner Hoch¬
schulwoche 1975", von Herbert
Schwiete, dem Beauftragten für
die Aufgaben des Rates und des
Bürgermeisters der Stadt Pader¬
born, und von Johannes Rau, dem
Minister für Wissenschaft und
Forschung des Landes NW, hielt
Prof. Dr. Thomas Luckmann aus
Konstanz den Eröffnungsvortrag
zum Thema: "Allgemeine Struk¬
turen und historischer Wandel
der Kommunikation".
Die "Paderborner Hochschulwoche",
die bis zum 26.3.75 dauerte, stand
unter dem Thema: "Humanität und
Kommunikation in der verwalteten
Welt", das in zahlreichen Vorträ¬
gen, Seminaren und Kolloquien von
in- und ausländischen Referenten
unter seinen gesellschaftlich¬
politischen, technologischen, er¬
ziehungswissenschaftlichen und
theologischen Aspekten her unter¬
sucht wurde.

Der nordrhein-westfälische Minister
für Wissenschaft und Forschung,

Johannes Rau, sprach der GH Pa¬
derborn anläßlich der Eröffnung
der " Paderborner Hochschulwoche
1975" seine Anerkennung aus. Im
Rückblick auf die Gründung der GH
am 4. Aug. 1972 meinte er, dieses
Ereignis sei eher angetan gewesen,
die Beteiligten "mit Zittern und
Zagen" als "mit Freude und Selbst¬
bewußtsein" zu erfüllen. Wörtlich
fuhr er fort: "Heute,.nach 2 1/2
Jahren, stehe ich mit Dankbarkeit
und Zuversicht vor Ihnen." In¬
zwischen - so Rau - studieren an
den 5 neuen Gesamthochschulen
30.000 Studenten, davon allein
6.000 in integrierten Studiengän¬
gen. Dieser Erfolg sei dem Einsatz
all derer zu verdanken, die in
den 5 Gesamthochschulen des Landes
gearbeitet haben. Er sei zuver¬
sichtlich, daß die gewonnenen Er¬
fahrungen in die nächste Aufbau¬
phase eingebracht würden - denn
zuversichtlich sein bedeute kein
"Zufrieden-auf-die-Schulter-Klop-
fen", sondern die Ermunterung, in
die 2. Phase hineinzugehen mit der
"realistischen Utopie, die die
Welt verändert". Rau unterstrich,
daß die Gesamthochschulen, zu¬
nächst ein"Produkt der Ungeduld",
sich bis heute bewährt und sta¬
bilisiert hätten - auch in ihrer
Stellung innerhalb der anderen
Hochschulen, indem sie die von
ihnen erwartete Qualität erreicht
hätten.
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